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Stadtverwaltung Hockenheim 
-Fachbereich Bauen und Wohnen- 
Rathausstraße 1 
 
68766 Hockenheim 

 

 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß §4 (1) BauGB zum Bebauungsplan „Hausstücker“ (P2) mit örtlichen Bau-
vorschriften 
 
Ihr Schreiben vom 21.07.2025  Ihr Zeichen: 60.5/Ga-Ka/ 
 
 
Sehr geehrter Herr Engel, 
 
 

die überplante Fläche wird derzeit als Sportanlage bzw. Parkplatz genutzt. Landwirt-

schaftliche Belange sind durch diese Bauleitplanung nicht betroffen. 

 

Sollten im Rahmen der Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen notwendig werden, so sollten 

diese möglichst innerhalb des Plangebietes umgesetzt werden. Sofern in diesem Rah-

men dennoch landwirtschaftliche Flächen einbezogen werden, so ist die untere Landwirt-

schaftsbehörde erneut zu beteiligen.  

 

Wir äußern darüber hinaus keine Bedenken oder Anregungen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Beiser 


